
Zukunft (möglicherweise) ohnehin zufallen wird. Dann
kommt das von Roxin entwickelte Kriterium der „Verbre-
chervernunft“ zum Zuge (danach ist vom Standpunkt eines
„vernünftigen Verbrechers“ aus zu beurteilen, ob das Wei-
termachen sinnvoll ist oder das Risiko zu hoch erscheint).71
Deshalb (und nicht wegen „rechtlichen Unmöglichkeit“ des
Weiterhandelns) wäre der Rücktritt dann als unfreiwillig zu

behandeln. In unserem Ausgangsfall ist es aber gerade aus
Sicht der „Diebeszunft“ keinesfalls geboten, die Suche nach
Stehlenswertem aufzugeben, im Gegenteil.

71 Roxin, FS Heinitz, 1972, 251 (256); s. dazu auch Fahl Strafrechts-Klassiker, 2020,
43 zum „Lilofall“, in dem sich das Opfer als alte Bekannte herausstellte.
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& SACHVERHALT

Bernd Brutal (B) ist Fan des Fußballvereins SSV Jahn Regensburg. Er besuchte am 17.4.2019
ein Freundschaftsspiel zwischen dem SSV Jahn und dem griechischen Verein PAOK Saloniki
in Regensburg. Kurz nach Beginn des Spiels befestigte B im Fanblock des SSV Jahn ein
Banner mit dem sog. Stern von Vergina. Dieser war die erste Flagge von Nord-Mazedonien,
die aufgrund griechischer Proteste offiziell durch ein anderes Symbol ersetzt wurde. Zwangs-
läufige Folge des Aufhängens des Banners war eine massive Provokation der griechischen
Fans, welche auch Gewalttätigkeiten befürchten ließ.

Die griechischen Fans verlangten von den anwesenden Polizeibeamten, dass das Banner abge-
hängt wird. Siegfried Sicher (S) war als Beamter der Sicherheitsbehörde der Stadt Regensburg
im Stadion. Er versuchte erfolglos zwischen den Fans der beiden Mannschaften zu vermitteln.
Daraufhin kündigten griechische Fans einen Sturm der Jahn-Fankurve an, um das Banner
gewaltsam zu beseitigen. B entgegnete, er freue sich schon die Meinungsverschiedenheit mit
den Fäusten auszutragen. Die anwesende Bereitschaftspolizei bereute, aufgrund des „bloßen“
Freundschaftsspiels nur mit 243 Polizeibeamten vor Ort zu sein. Sollten die ca. 1000 gewalt-
bereiten griechischen Fans den Platz stürmen, könne die Polizei diese selbst mit entsprechen-
den Hilfsmitteln nicht in ihren Blöcken halten. Eine unüberschaubare Situation mit zahlrei-
chen Gewalttaten gegen die Jahn-Fans wäre die Folge. Die Bereitschaftspolizei und S ent-
schieden sich deshalb, mit einem kurzen und gezielten Einsatz das Banner zu entfernen.

Am Anfang der zweiten Halbzeit forderte S den B über Lautsprecherdurchsage dazu auf, das
Banner abzuhängen, um einen Polizeieinsatz zu verhindern. Jedoch reagierte B hierauf nicht.
Daraufhin marschierte die Bereitschaftspolizei vor dem Zugang der Stadiontribüne auf, um
das Banner sicherzustellen. Allerdings versperrten B und etwa 40 andere Jahn-Fans den
Zugang mit einer Menschenkette, ohne jedoch mit Gewalt auf die Polizei einzuwirken. Damit
war ein Zugriff auf das Banner unmöglich. Weil sich die Fans trotz Diskussion mit der Polizei
uneinsichtig zeigten, wies der S per Funk die Polizei an, sich – notfalls mit Gewalt – Zugang
zu verschaffen. Hierzu forderte die Polizei die Fans auf, den Zugang zur Stadiontribüne für
die Polizei zu räumen. Trotz ordnungsgemäßer Androhung von Zwangsmaßnahmen blieben
B und die anderen Fans standhaft. Daraufhin setzte die Polizei zunächst Reizgas ein. Um
erneuten Widerstand der Fans zu verhindern, wurde unter anderem B mit Kabelbindern an
den Händen ca. 20 Minuten gefesselt. Durch den Gaseinsatz erlitten zahlreiche unbeteiligte
Fans einen Reizhusten. Während des Getümmels verschwand das Banner. Weil außerdem das
Fußballspiel mittlerweile abgepfiffen war, sah man davon ab, das Banner von B sicherzustel-
len. Weder forderte die Polizei den B auf das Banner herauszugeben noch suchte die Polizei
nach dem Banner. In der mittelbayerischen Zeitung erschien am nächsten Tag ein Artikel
über „gewalttätige Fans des SSV Jahn“ mit Bildern, auf denen B gut zu erkennen war.

* Der Autor Schröck ist Rechtsreferendar sowie nebenberuflicher Wiss. Mitarbeiter am Lehrstuhl von Professor Dr. Gerrit
Manssen für Öffentliches Recht, insbes. deutsches und europäisches Verwaltungsrecht, an der Universität Regensburg. Der
Autor Ruzin ist Wiss. Mitarbeiter am selben Lehrstuhl. Der Sachverhalt wurde als Semesterabschlussklausur an der Universität
Regensburg im Sommersemester 2019 gestellt. Die Idee zum Sachverhalt stammt aus VG Gelsenkirchen BeckRS 2017, 131547.
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Am 29.5.2019 erhob B eine formwahrende Klage beim VG Regensburg. B beantragte gegen
die Stadt Regensburg und den Freistaat Bayern „die Anfechtung sämtlicher gegen ihn ge-
richteter Maßnahmen vom 17.4.2019“. Er wolle sich nicht öffentlich als Gewalttäter darstellen
lassen und bitte das Gericht seinen Antrag zweckdienlich auszulegen. B meinte, dass doch
nur die Gästefans gewaltbereit waren. Außerdem seien die Maßnahmen völlig überzogen.

Die Beklagten wendeten ein, dass eine Provokation der griechischen Fans zu erwarten
gewesen sei und B dies spätestens nach den Vermittlungsversuchen auch beabsichtigt habe.
Ohnehin sei die Klage unzulässig, weil sich die Situation nicht wiederholen werde. Bei einer
erneuten Begegnung der Vereine wird man die notwendige Polizeipräsenz zeigen, um gegen
die eigentlichen Verursacher vorgehen zu können.

Bearbeitervermerk: Anzufertigen ist ein Gutachten über die Erfolgsaussichten der Klage des B, das auf
alle aufgeworfenen Rechtsprobleme ggf. hilfsweise eingeht. In tatsächlicher Hinsicht ist die Wahrheit
aller Angaben zu unterstellen. Das Verhalten des B erfüllte keinen Straf- oder Ordnungswidrigkeits-
tatbestand.

& LÖSUNG

Die Klage hat Aussicht auf Erfolg, soweit die Sachentscheidungsvoraussetzungen vorliegen
und sie begründet ist.

A. SACHENTSCHEIDUNGSVORAUSSETZUNGEN

I. Verwaltungsrechtsweg

Mangels aufdrängender Sonderzuweisung ist für die Eröffnung des Verwaltungsrechtswegs
eine öffentlich-rechtliche Streitigkeit nichtverfassungsrechtlicher Art erforderlich (§ 40 I 1
VwGO). Öffentlich-rechtlich sind nach öffentlich-rechtlichen Normen zu entscheidende
Streitigkeiten. Streitentscheidend sind vorliegend speziell an Hoheitsträger gerichtete Befug-
nisnormen des BayPAG und LStVG, sodass nach der herrschenden Sonderrechtstheorie eine
öffentlich-rechtliche Streitigkeit gegeben ist. Mangels sog. doppelter Verfassungsunmittelbar-
keit liegt eine öffentlich-rechtliche Streitigkeit nichtverfassungsrechtlicher Art vor.

Für die polizeilichen Maßnahmen könnte Art. 12 I Hs. 2 BayPOG, § 23 II, III EGGVG als
abdrängende Sonderzuweisung greifen. Voraussetzung hierfür wäre, dass die Polizei repres-
siv, dh strafverfolgend, und nicht präventiv, dh zur Gefahrenabwehr, tätig geworden ist.
Allerdings handelte die Polizei hier ausschließlich, um gewalttätige Ausschreitungen zu ver-
hindern. Damit greift diese Sonderzuweisung nicht.

Somit ist der Verwaltungsrechtsweg eröffnet (§ 40 I 1 VwGO).

II. Statthafte Klageart

Die statthafte Klageart richtet sich nach dem klägerischen Begehren (§ 88 VwGO). Dabei ist
nicht allein die in der Klage gewählte Formulierung maßgebend, sondern das durch Aus-
legung des gesamten Klägervorbringens zu ermittelnde Rechtsschutzziel. B wählte in seiner
Klage die Formulierung „Anfechtung sämtlicher … Maßnahmen vom 17.4.2019“, was ein auf
Aufhebung in diesen Maßnahmen enthaltener Verwaltungsakte gerichtetes Begehren nahe-
legt. Eine Anfechtungsklage ist allerdings nur statthaft, wenn B die Aufhebung eines erlasse-
nen, noch nicht erledigten Verwaltungsaktes begehrt.

Gegen B gerichtet war zunächst die Anordnung des S, das Banner abzuhängen, und später die
Anordnung der Polizei, den Zugang zur Stadiontribüne zu räumen. Beide Anordnungen
hatten insbesondere Regelungswirkung und stellten damit je einen Verwaltungsakt dar
(Art. 35 S. 1 BayVwVfG). Für die Statthaftigkeit der Anfechtungsklage dürfen sie sich noch
nicht erledigt haben. Erledigung (vgl. Art. 43 II BayVwVfG) tritt ein, wenn der Verwaltungs-
akt seine regelnde Wirkung verloren hat (aA Wegfall der rechtlichen Beschwer oder Auf-
hebung sinnlos; Nachweise zum Streitstand bei Schoch/Schneider/Riese, VwGO, 33. EL
2017, VwGO § 113 Rn. 112). Die sicherheitsrechtliche Anordnung hat, als das Banner ver-
schwand, seine regelnde Wirkung verloren. Die regelnde Wirkung der polizeilichen Anord-
nung entfiel, nachdem das Fußballspiel endete. Damit ist Erledigung eingetreten und die
Anfechtungsklage insoweit unstatthaft.

Entgegen der ursprünglichen Absicht der Polizei wurde die Sicherstellung nie dem B gem.
Art. 41 I BayVwVfG bekanntgegeben, sodass insoweit kein mit der Anfechtungsklage zu-
lässigerweise angreifbarer Verwaltungsakt vorliegt (sog. Nichtakt). Die Weisung des S an die

Einordnung als
präventives Handeln

Erledigung der
Verwaltungsakte
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